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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6039371 
 
Gebietsname: Wondreb zwischen Leonberg und Waldsassen 
 
Größe: 96 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung der Oberpfalz 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocha-
ritions 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitans und 
des Callitricho-Batrachion 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fest-
land) auf Silikatböden 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachlandmähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae) 

* = prioritär  
 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1337 Castor fiber Biber 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1037 Ophiogomphus cecilia Grüne Keiljungfer 
* = prioritär  
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der natürlichen eutrophen Stillgewässer einschließlich der natürlichen 
Verlandungszonen. Erhalt der naturnahen Fließgewässerabschnitte, der extensiv bewirtschafteten 
Teiche in der Wondrebaue mit Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren, Auwaldresten, Röhrichten und 
Seggenrieden. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Verzahnung der Habitate und Lebensraumtypen 
untereinander sowie mit weiteren Teilhabitaten der charakteristischen Arten, die auch über die Ge-
bietsgrenzen hinaus bestehen. Erhalt des unmittelbaren funktionalen Zusammenhangs der Fließ- und 
Stillgewässer mit auetypischen, aquatischen und amphibischen Arten und Lebensgemeinschaften 
sowie Kontaktlebensräumen zu Verlandungszonen, Moorbereichen, Bruch- und Auenwäldern, Röh-
richten, Seggenrieden, Hochstaudenfluren und Nasswiesen. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des Mag-
nopotamions oder Hydrocharitions mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten des 
Gewässerbereichs und der Verlandungszonen. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend stö-
rungsfreier Gewässerzonen und der unverbauten, unbefestigten bzw. unerschlossenen Uferbe-
reiche einschließlich der natürlichen Verlandungszonen. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Wondreb als Fluss der planaren bis montanen Stufe mit Ve-
getation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion. Erhalt weitgehend un-
zerschnittener, unverbauter Fließgewässerabschnitte und der natürlichen Fließgewässerdynamik 
mit regelmäßiger Überflutung bzw. Überstauung im Auenbereich. Erhalt des charakteristischen, 
intakten Wasser- und des Nährstoffhaushalts der Wondreb der Teiche und der Aue. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung weitgehend gehölzfreier, Artenreicher montaner Borstgrasrasen 
(und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden mit ihren charakteristi-
schen Pflanzen- und Tierarten. Erhalt strukturbildender Elemente wie Gehölzgruppen, Hecken, 
Säume und Waldrandzonen zur Wahrung der Biotopverbundfunktion, als Habitatelemente cha-
rakteristischer Artengemeinschaften und zur Pufferung gegenüber schädlichen Randeinflüssen 
(Nähr- und Schadstoffeintrag). Erhalt bestandsprägender, regionaltypischer, traditioneller Nut-
zungsformen. Erhalt typischer Habitatelemente für charakteristische Tier- und Pflanzenarten. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der primären oder nur gelegentlich gemähten Feuchten Hoch-
staudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe. Erhalt ausreichend großer ge-
hölzfreier Ausprägungen. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) mit ihrer charakteristischen Vegetation und Tierwelt in ihren nutzungs- 
und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt der Strukturvielfalt und der artenreichen Ausbil-
dungen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Übergangs- und Schwingrasenmoore. Erhalt der natürlichen 
Entwicklung. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Offenlandcharakters (weitgehend gehölzfreie 
Ausprägung). Erhalt ggf. Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines 
naturnahen Wasser-, Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). Erhalt ggf. Wiederherstellung von 
durch Trittbeeinträchtigung und intensive Freizeitnutzung nicht beeinträchtigten Bereichen. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Erhalt der standortheimischen Baumarten-
Zusammensetzung sowie der naturnahen Bestands- und Altersstruktur. Erhalt einer ausreichen-
den Anzahl an Höhlenbäumen und eines ausreichend hohen Alt- und Totholzanteils. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-
haushalts). 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. Erhalt natürlicher bzw. na-
turnaher, reich strukturierter Fließgewässerabschnitte mit essenziellen Habitatstrukturen der Grü-
nen Keiljungfer (z. B. Wechsel besonnter und beschatteter Abschnitte, variierende Fließge-
schwindigkeit und sandig-kiesiges Substrat). Erhalt der geeigneten Substratverhältnisse und des 
Interstitials des Fließgewässers als Larvalhabitate der Grünen Keiljungfer. Erhalt von ausreichend 
breiten Pufferstreifen an den Habitaten der Grünen Keiljungfer (Schlupf der Larven, Verringerung 
von Stoffeinträgen). 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ein-
schließlich der Bestände des Großen Wiesenknopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt 
großer Populationen als Wiederbesiedlungsquellen für benachbarte geeignete Habitate. Erhalt 
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von Vernetzungsstrukturen zum Erhalt von kleinen, individuenarmen Populationen. Erhalt eines 
Anteils zeitweise ungemähter (Rand-) Flächen. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in der Wondreb mit ihren Auenberei-
chen, ihren Nebenbächen mit deren Auenbereichen, Altgewässern und in den natürlichen oder 
naturnahen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom 
Biber ausgelösten dynamischen Prozesse. 

 


